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Merkblatt  
für die Hinterlegung von Angestelltenvollmachten  
beim  Deutschen  Patent- und Markenamt  (DPMA)  

Beachten Sie bei der Hinterlegung von Vollmachten bitte Folgendes: 

1. Leiten Sie die Vollmacht  mit ei nem  gesonderten Anschreiben an das  Deutsche Patent- und Markenamt, 
Referat für Patentanwalts- und Vertreterwesen, 80297 München. 

2. Für die Hinterlegung und Registrierung der  Vollmacht ist die Vorlage des Originals erforderlich. 

3. Zur Hinterlegung und Registrierung  werden nur  Vollmachten angenommen, deren Text dem vorgegebe-
nen Mustertext entspricht. Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen sind daher  nicht zulässig. 

4. Die Zeichnungsberechtigung des  Unterzeichners  muss  dargelegt  werden.  Dies  kann durch die Angabe 
seiner Funktion in der  bevollmächtigenden Gesellschaft und Vorlage eines unbeglaubigten Handelsregis-
terauszugs erfolgen. 

5. Vollmachten werden nicht  registriert,  wenn der Vollmachtgeber aufgrund einer  Allgemeinen Vollmacht 
handelt. 

6. Bevollmächtigt  werden können nur  Personen,  die Angestellte des Vollmachtgebers oder  eines seiner  Kon-
zernunternehmen sind. 

7. Jeder Vollmachtgeber muss eine eigene Vollmacht einreichen. 

8. Die Einzelheiten der  Vollmachtsregistrierung sind in der Mitteilung des  Präsidenten Nr. 6/06 (BlPMZ 2006, 
165f.) geregelt. 

Hinweise zum  Ausfüllen des Formulars  

Beim nachfolgenden Formular kann der vorgegebene Vollmachtstext nicht geändert werden. 

Die Formularfelder können mit der Tabulatortaste oder einem Mausklick angesteuert und dann überschrieben 
werden. 

Mit der „Entf“-Taste kann der in den Formularfeldern enthaltene Text gelöscht werden. 



ANGESTELLTENVOLLMACHT  
EMPLOYEE'S POWER OF ATTORNEY  

zur Hinterlegung beim Deutschen Patent- und Markenamt gemäß Mitteilung Nr. 6/06  
to be deposited with the German Patent and Trade Mark Office pursuant to notification No. 6/06  

Herr/Frau  
Mr./ Ms.  

ist im Rahmen unseres  Unternehmens, der  
is authorised to act for our  company  

(Firma, Firmensitz)  
(Company, place of business)  

zur  Bearbeitung aller  Angelegenheiten, die  zum Geschäftskreis des Deutschen Patent- und Markenamts ge-
hören, ermächtigt.  
in all matters concerning the German Patent and Trade Mark  Office.  

Die Vollmacht berechtigt nicht dazu, Zustellungen und Zahlungen des Deutschen Patent- und Markenamts für  
uns in Empfang zu nehmen.  
This  authorisation does  not  entitle him/her  to  accept s ervice or  receive payments  of t he German Patent  and 
Trade Mark  Office on our behalf.  

Die Erteilung von Untervollmachten ist ausgeschlossen.  
The granting of sub-authorisations  is excluded.  

Ort:  Datum:  
Date:  Place:  

     
       

 

 

Bitte beachten Sie hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unser Merkblatt 
A 9106 "Datenschutz bei Schutzrechtsanmeldungen". Dieses finden Sie unter www.dpma.de: 
Service – Formulare – Sonstige Formulare – Hinweise zum Datenschutz. 
With regard  to  the processing of your  personal data, please read our information  leaflet A 9106.1 
"Data  protection regarding IP applications".  This leaflet is available  at:  
https://www.dpma.de/english/index.html: Services –  Forms  –  Other forms  –  Notes on Data Protection.  

Unterschrift(en):  
Signature(s)  

Name/Firma:  
Name/company 

https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9106.pdf
https://www.dpma.de/
https://www.dpma.de/docs/english/formulare/allg_eng/a9106_1.pdf
https://www.dpma.de/english/index.html
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